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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! 
 
Die Kanalspülung, -reinigung und -inspektion 
ist ein wesentlicher Bestandteil der Instand-
haltung von Abwasserkanälen und -leitungen. 
Ein frühzeitiges Erkennen von Schäden trägt 

zur Minimierung von Wartungs-, Instandset-
zungs-, Sanierungs- und gegebenenfalls Er-
neuerungsarbeiten wesentlich bei.  
Das Kanalnetz wird in Detmold gemäß 
Selbstüberwachungsverordnung Kanal 
(SüwVKan vom 16.01.1995) nach Kanalspül-
plan alle 3 bzw. 6 Jahre mittels Hochdruck-
spülung gereinigt. 
Kurzfristige Reinigungsintervalle ergeben sich 
im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen bzw. 
Kanalfernaugeuntersuchungen. 
Bei der hydrodynamischen Kanalreinigung 
werden Betriebsdrücke bis zu 100 bar er-
reicht. 
Dadurch kann es zur Ausblasung der Ge-
ruchsverschlüsse bzw. Grundstücksentwäs-
serungsleitungen kommen und somit zur 
Verunreinigung der Sanitärräume. 
Ursachen dafür sind z.B. 
 

• wenn die Entlüftungsanlage nicht fachge-
recht ausgeführt wurde (siehe DIN 1986) 

• die Rückstausicherung nicht gewartet wird 
bzw. nicht vorhanden ist (siehe DIN 1986) 

• die Entlüftungslöcher des Grundstücks-
kontrollschachtes überdeckt sind bzw. kein 
Kontrollschacht vorhanden ist 

 
Der Grundstückseigentümer ist für den ord-
nungsgemäßen Zustand seiner Entwässe-
rungsanlage verantwortlich. Kommt es zu den 
oben angeführten Schäden, ist vom Grund-
stückseigentümer der Nachweis zu erbringen, 
dass das Grundstück den entwässerungs-
technischen Regeln entspricht. 
 

 
Schema einer ordnungsgemäßen Entwässerungseinrichtung 
 
 
 
 
 
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir gern zur 
Verfügung. Sie erreichen uns unter den folgenden Anschrif-
ten: 
 
Fachbereich 5 (Tiefbau- und Immobilienmanagement) 
Abwasser und Gewässer 
Rosental 21 
32754 Detmold 
Tel. 05231 / 977-421 
 
oder wenden Sie sich direkt an unsere Fachleute: 
 

Rüdiger Ostmann Tel. 05231 / 977-462 
   Mail r.ostmann@detmold.de 
 

Mark Jödicke  Tel. 05231 / 977-676 
   Mail m.joedicke@detmold.de 
 

Internet: http://www.stadtdetmold.de/fachbereich5.0.html  
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(Auszug aus der Entwässerungssatzung siehe Rückseite) 

 

Rückstausicherung 



§ 2 Begriffsbestimmungen Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
1. Abwasser: Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswas-
ser im Sinne des § 51 Abs. 1 LWG NRW. 
2. Schmutzwasser: Schmutzwasser ist das durch häuslichen, ge-
werblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen 
Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusam-
men abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus 
Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austre-
tenden und gesammelten Flüssigkeiten. 
3. Niederschlagswasser: Niederschlagswasser ist das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
abfließende und gesammelte Wasser. 
4. Mischsystem: Im Mischsystem werden Schmutz- und Nieder-
schlagswasser gemeinsam gesammelt und fortgeleitet. 
5. Trennsystem: Im Trennsystem werden Schmutz- und Nieder-
schlagswasser getrennt gesammelt und fortgeleitet. 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 
a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst 
oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Be-
seitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände dienen. 
b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksan-
schlussleitungen. 
c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druck-
entwässerungsnetz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den 
Privatgrundstücken befinden, gehören die Hausanschlussleitungen ein-
schließlich der Druckstationen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 
d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung zählt 
die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die in der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen der 
Stadt vom 08.09.1989 geregelt ist. 
7. Anschlussleitungen: Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser 
Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen und Hausan-
schlussleitungen verstanden. 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von den öffentli-
chen Sammelleitungen bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden 
Grundstücks. 
b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grund-
stücksgrenze bis zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwas-
ser anfällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen un-
ter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwas-
ser anfällt sowie Schächte und Inspektionsöffnungen. Bei Druckentwäs-
serungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem pri-
vaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: Haustechnische Abwasseran-
lagen sind die Einrichtungen innerhalb der und an den zu entwäs-
sernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, 
Rückhaltung und Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück die-
nen (z.B. Abwasserrohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). 
Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 
9. Druckentwässerungsnetz: Druckentwässerungsnetze sind zu-
sammenhängende Leitungsnetze, in denen der Transport von Ab-
wasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen er-
zeugten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind 
regelmäßig technisch notwendige Bestandteile des jeweiligen Ge-
samtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der Hausanschlussleitung, 
die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört. 
10. Abscheider: Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und 
Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider und ähnliche Vor-

richtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche 
Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 
11. Anschlussnehmer: Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines 
Grundstücks, das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen 
ist. § 20 Absatz 1 gilt entsprechend. 
12. Indirekteinleiter: Indirekteinleiter ist derjenige, der Abwasser in 
die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen 
lässt. 
13. Grundstück. Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im 
Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Stadt für jede 
dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen 
Vorschriften dieser Satzung verlangen. 
§ 13 Ausführung von Anschlussleitungen 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer ei-
genen Anschlussleitung und ohne technischen Zusammenhang mit 
den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grundstück ei-
ne Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine An-
schlussleitung für Schmutz- und für Niederschlagswasser herzustel-
len. Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. 
Die Stadt kann den Nachweis über den ordnungsgemäßen An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zustim-
mungsverfahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen. 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selb-
ständige Grundstücke geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu ent-
stehenden Grundstücke. 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Ab-
wasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ab-
laufstellen unterhalb der Rückstauebene durch funktionstüchtige 
Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik einzubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugäng-
lich sein.  
(4) Bei der Neuerrichtung von Anschlussleitungen hat der Grund-
stückseigentümer einen Einsteigschacht mit Zugang für Personal auf 
seinem Grundstück einzubauen. Wird die Anschlussleitung erneuert 
oder verändert, so hat der Grundstückseigentümer nachträglich ei-
nen Einsteigschacht auf seinem Grundstück erstmals einzubauen, 
wenn dieser zuvor nicht eingebaut worden war. In Ausnahmefällen 
kann auf Antrag des Grundstückeigentümers von der Errichtung ei-
nes Einsteigschachtes abgesehen werden. Der Einsteigschacht 
muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 
oder Bepflanzung des Einsteigschachtes ist unzulässig. 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der 
Anschlussleitungen bis zu den Einsteigschächten bestimmt die 
Stadt. 
(6) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufen-
de Unterhaltung der haustechnischen Abwasseranlagen sowie der 
Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden Grundstück führt 
der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Hausan-
schlussleitung ist in Abstimmung mit der Stadt zu erstellen. Ist noch 
kein Einsteigschacht an der Grundstücksgrenze vorhanden, führt der 
Anschlussnehmer darüber hinaus die Reinigung der Grundstücksan-
schlussleitung durch. 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle 
zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die Stadt von dem Grund-
stückseigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grund-

stücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. Die 
Kosten trägt der Grundstückseigentümer. 
(8) Soweit getrennte Leitungen technisch oder wirtschaftlich nicht 
zumutbar sind, können auf Antrag zwei oder mehrere Grundstücke 
durch eine gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. Die 
Rechte und Pflichten über deren Herstellung, Erneuerung sowie die 
laufende Unterhaltung sind vertraglich zu regeln. Die Benutzungs- 
und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch abzusichern. 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasser-
anlage vorhanden ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vorge-
nommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der Grund-
stückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen späte-
ren Anschluss in Abstimmung mit der Stadt auf seine Kosten vorzu-
bereiten. 
§ 19 Haftung 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine 
ordnungsgemäße Benutzung der haustechnischen Abwasseranla-
gen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften für 
alle Schäden und Nachteile, die der Stadt infolge eines mangelhaf-
ten Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der haus-
technischen Abwasseranlagen oder infolge einer satzungswidrigen 
Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage entstehen. 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Stadt von Er-
satzansprüchen Dritter freizustellen. 
(3) Die Stadt haftet nicht zur Schäden, die durch höhere Gewalt her-
vorgerufen werden. Sie haftet auch nicht für Schäden, die dadurch 
entstehen, dass die vorgeschriebenen Rückstausicherungen nicht 
vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 
§ 18 Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Stadt auf Verlan-
gen die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über 
Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen und 
der Hausanschlussleitung zu erteilen. 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Stadt 
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Um-
stände beeinträchtigt wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwas-
seranlage zurückzuführen sein können (z.B. Verstopfungen von Ab-
wasserleitungen), 
2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu ge-
raten drohen, die den Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen, 
3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden 
Daten erheblich ändern, 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Be-
nutzungsrechtes entfallen. 
(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt mit Berechti-
gungsausweis sind berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu 
betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen 
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erfor-
derlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das 
Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert 
Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken 
zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 53 Abs. 4 a Satz 2 
LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, dass der 
Stadt zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten zu sind 
beachten. 


